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Es wird hiermit kundgemacht, dass am Mitt-
woch, 15. Februar 2023 um 19:00 Uhr im 
Stefansplatzerl eine öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde St. Stefan-
Afiesl stattfindet.

1) Bericht des Bürgermeisters.

2) Beschlussfassung über den Voranschlag 
2023 sowie über den Mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplan 2023 bis 2027 (MEFP) 
für die Gemeinde St. Stefan-Afiesl.

3) Beschlussfassung über eine hauswirt-
schaftliche Sperre sowie eine gegenseitige 
Deckungsfähigkeit für den Bereich 12 ge-
mäß den Härteausgleichsbestimmungen.

4) Kenntnisnahme des Berichtes des 
örtlichen Prüfungsausschusses vom 
21.12.2022.

5) Beschlussfassung über die Stellenaus-
schreibung zur Besetzung des/der Leiters/
Leiterin der Gemeinde St. Stefan-Afiesl.   

6) Beschlussfassung über Auftragsvergaben 
für das Projekt „Kindergarten-Zubau bzw. 
Sanierung der Volksschule“ (Baumeister-, 
Zimmermeister-, Schwarzdecker/Spenglerarbei-
ten, Kunststoff- bzw. Alu-Fenster, Portale). 

7) Beschlussfassung über den Beitritt zum 
Schulverband „Steinerne Mühl“. 

8) Genehmigungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan „Volksschule-Kindergarten“. 

9) Fassung Grundsatzbeschluss zur Abände-
rung des Bebauungsplanes „Fölserberg“.

10) Zustimmung zur Löschungserklärung 
für Grundstück 662/7 und 662/9, KG 47301 
Afiesl bezüglich Wiederkaufs- bzw. Vor-
kaufsrecht durch die Gemeinde.  

11) Übernahme der Abwasserbeseitigungs-
anlage zum Anwesen Dambergschlag 15.

12) Gesunde Gemeinde St. Stefan-Afiesl; 
Jahresbericht 2022.

13) Allfälliges. 

Gemeinderatssitzung am 15. Februar 2023

01/2023

Für die Beheizung einer Wohnung, gleich-
gültig mit welchem Energieträger, wird an 
sozialbedürftigte Menschen ein Heizkos-
tenzuschuss in Höhe von € 200,00 gewährt. 
Bei der Wohnung, für die der Zuschuss be-
antragt wird, muss es sich um einen Haupt-
wohnsitz handeln, sich in OÖ befinden und 
ständig bewohnt sein. 

Einkommensgrenzen (monatl. netto): 
Alleinstehende  € 1.200,00, Ehepaare/
Lebensgemeinschaft € 1.800,00, für jedes 
minderjährige Kind € 390,00.

Weiters wurde von der Regierung auch die 
Zuerkennung eines Energiekostenzuschus-
ses beschlossen. Dieser wird ausschließlich 
an Personen gewährt, die den OÖ Energieko-
stenzuschuss 2022 nicht bereits antragslos 
erhalten haben. Auch dieser Zuschuss wird 
an sozialbedürftige Personen für die Behei-

zung einer Wohnung, 
gleichgültig mit wel-
chem Energieträger, 
EINMALIG gewährt. 
Bei der Wohnung, 
für die der Zuschuss 
beantragt wird, muss 
es sich um einen Hauptwohnsitz handeln, 
sich in OÖ befinden und ständig bewohnt 
sein. 

Einkommensgrenzen (monatl. netto):  
Alleinstehende € 985,00, Ehepaare/Lebens-
gemeinschaft € 1.550,00, für jedes minder-
jährige Kind € 390,00.

Die Antragsfrist für BEIDE Zuschüsse läuft 
bis zum 28. April 2023. 

Für weitere Informationen und Antragstel-
lung stehen die Mitarbeiter:innen am Ge-
meindeamt zur Verfügung!

Heizkosten- und Energiekostenzuschuss - Aktion 2022/23

Glascontainer - Metallverschlüsse in den Gelben Sack
Da die Metallcontainer in der Gemeinde 
mit Anfang des Jahres entfernt wurden, 
können bei den Sammelstellen nun die Me-
tallverschlüsse von Glasflaschen dort nicht 

mehr direkt entsorgt werden. Wir 
möchten daher bitten, diese im Vor-
feld schon zu Hause im Gelben Sack 
zu entsorgen!



Im neuen Sozialmarkt in Rohrbach gibt es 
Lebensmittel und Produkte des täglichen 
Bedarfs für jene Menschen, die aufgrund 
ihrer Einkommenssituation auf günstiges 
Angebot angewiesen sind.
Grundsätzlich kann jeder und jede im Sozi-
almarkt und Secondhand-Shop einkaufen. 
Für den Sozialmarkt gibt es für Personen 
mit geringem Einkommen einen zusätzli-
chen Rabatt. Dafür ist eine Berechtigungs-
karte notwendig, die vom Sozialmarkt 
ausgestellt wird. 

Für die Beantragung der Berechtigungs-
karte wird benötigt: 
- Meldebestätigung/Haushaltsbestäti-
gung
- Letzter Verdienstnachweis, ab 18 Jahre 
für jede Person im Haushalt
- Versicherungsdatenauszug (ÖGK), ab 18 
Jahre für jede Person im Haushalt
Berechtigungskarten werden zu den Öff-
nungszeiten mit vollständigen Unterlagen 
ausgestellt.

Einkommensobergrenzen Netto:
- 1-Personen-Haushalt  € 1.371,00 
- 1 Erwachsene/r + 1 Kind: € 1.783,00
- 2 Erwachsene: € 2.057,00
- 2 Erwachsene + 2 Kinder: € 2.880,00
Adresse und Informationen:
Sozialmarkt & Secondhand Rohrbach
Pfarrgasse 6, 4150 Rohrbach
Öffnungszeiten: Di - Fr 9:00 - 14:00 Uhr
Tel: +43 677 61029835
E-Mail: rohrbach@dieooetafel.at

Kurz
nachrichten

Tarife 2023 (Auszug)  �
Wasserbenützungsgebühr: € 2,09/m3 
Kanalbenützungsgebühr: € 4,60/m3 
Mülltonne 80 l: € 160,60 (jährlich) 
Mülltonne 120 l: € 192,50 (jährlich) 
Müllsack: € 5,50 
Materialkostenbeitrag Kiga: € 7,00 
Transportkostenbeitrag Kiga: € 25,00  
Hundeabgabe: € 50,00 (jährlich)

Hundeschule Lichtenau - Kurspro- �
gramm Frühjahr:  
Frühjahrskurse:  
Beginn Samstag, 18. März 2023 
 
Sachkunde Kurs:  
Samstag, 25. März 2023, 9:00 - 16:00 Uhr  
Infos zur Anmeldung und weitere Kurse 
finden Sie unter  
www.hundeschule-lichtenau.at und unter 
0660/82 85 468!

Die OÖ Tafel - Neuer Sozialmarkt in Rohrbach

Verrechnung von Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr 
Wir möchten darauf hinweisen, dass Einsät-
ze der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht zur 
Abwendung von akuter Gefahr von Mensch 
und/oder Tier erfolgten, gemäß gesetzli-
chen Bestimmungen des Landes OÖ von 
der Gemeinde verrechnet werden müssen.
Bei diesen kostenpflichtigen Einsätzen ist 
zu verrechnen:
- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, 
Geräten, Ausrüstung und Fernmeldeein-
richtungen.
- Kosten für Verbrauchsmaterialien, wie 
z. B. Bindemittel, Kraftstoffe, Löschmittel, 
etc.
- Leistungen die nicht in Verbindung zur Ab-
wendung von akuter Gefahr für Mensch,Tier, 
Umwelt und Sachwerten stehen.

(z.B. Fahrzeugbergung oder Aufräumar-
beiten nach Verkehrsunfall, Entfernen 
von Wespen/Hornissen Nester, Füllen von 
Schwimmbäder, Spülen von Kanal oder 
Drainage)
- auch Brandmelder-Täuschungsalarme 
sind zu verrechnen.
Folgende Einsätze werden NICHT verrech-
net:
- Brandeinsätze, Einsätze zur Abwendung 
von Brandgefahr und Elementarereignisse, 
Unfälle und akute Notstände zur Rettung 
von Menschen und Tieren.
- falscher Alarm, der unbeabsichtigt war.
- wenn Personal  oder Geräte nicht zum 
Einsatz gekommen sind, außer die Anfor-
derung der FF erfolgte mutwillig.

Seit Jahresende 2022 wurden mehrere Fäl-
le von Geflügelpest (HPAI, Aviäre Influenza, 
„Vogelgrippe“) bei Wildvögeln in NÖ, Wien 
und nun auch in OÖ festgestellt. Zusätzlich 
gibt es aktuell in Oberösterreich Ausbrüche 
in geflügelhaltenden Betrieben, die sehr 
wahrscheinlich auf einen Eintrag durch 
Wildvögel zurückzuführen sind.
Derzeit zählt das gesamte Bundesland 
Oberösterreich zum Gebiet mit stark er-
höhtem Geflügelpest-Risiko! Es sind daher 
folgende Pflichten von den Tierhalter:innen 
einzuhalten: 
o Es gilt Stallhaltungspflicht: Geflügel ist in 
Stallungen oder in geschlossenen Haltungs-
vorrichtungen, die zumindest oben abge-
deckt sind, zu halten. 
o Betriebe unter 50 Stück Geflügel sind bei 
Einhaltung der folgenden Biosicherheits-
maßnahmen von der Stallhaltungspflicht 
ausgenommen:
- Enten und Gänsen werden getrennt zu 
anderem Geflügel gehalten, sodass ein 

Kontakt nicht möglich ist und in Ausläu-
fen wird das Geflügel durch Netze, Dächer 
oder horizontal angebrachte Gewebe vor 
dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt 
oder die Fütterung und Tränkung erfolgt im 
Stallinnenbereich oder einem Unterstand. 
Die Ausläufe müssen in diesem Fall gegen 
Oberflächengewässer, an denen sich wild-
lebende Wasservögel aufhalten können, 
ausbruchsicher abgezäunt sein.
o Die Tränkung darf nicht mit Oberflächen-
wasser erfolgen, zu dem Wildvögel Zugang 
haben.
Jeder Verdacht auf das Vorliegen einer In-
fektion mit dem Erreger der Geflügelpest 
ist bei der zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörde anzuzeigen.
Im Risikogebiet sind außerdem ein Abfall 
der Futter- und Wasseraufnahme (von mehr 
als 20%), ein Abfall der Eierproduktion (um 
mehr als 5%) oder eine erhöhte Sterblich-
keitsrate (höher als 3% in einer Woche) zu 
melden.

Information zur Geflügelpest - Festlegung Risikogebiete

Im Lebensräume Wohnhaus in  
St. Stefan wird ab 1. Mai 2023 eine 
Wohnung frei!

Nutzfläche: 78,45 m², 1. OG

bestehend aus: 
Wohnküche, 1 Zimmer, Schlafzimmer, 
Abstellraum, Bad mit Badewanne, 
Balkon, Loggia, Vorraum/Diele, WC, 
KFZ-Abstellplatz

Nutzungsentgelt: € 636,81 (inkl. Be-
triebskosten)

Bei Interesse bitte mit der Lebensräu-
me Wohnungsgenossenschaft Kontakt 
aufnehmen (0732) 69400-0!

Freie Wohnung im 
Lebensräume-Wohnhaus

Das Team der Gesunden  Gemeinde lädt am 
Samstag, 18. März 2023 ab 15:00 Uhr, alle, 
die gerne Brett,- Karten- oder Würfelspiele 
spielen, zu einem gemütlichen Spielenach-
mittag und -abend ins Stefansplatzerl ein.  

Spiele stehen bereit! 
Wer ein besonders interessantes oder lus-
tiges Spiel besitzt, kann das natürlich gerne 
mitnehmen!

Einladung zum Spielenachmittag


